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Beleidigung: Meinungsfreiheit wird bei falscher 
Einordnung einer Äußerung als Schmähkritik verletzt 

| Der rabiate Vergleich einer Verhandlungsführung vor Gericht mit 
nationalsozialistischen Sondergerichten und Hexenprozessen kann im Einzelfall von der 
Meinungsfreiheit gedeckt sein. Dann liegt keine strafbare Schmähkritik vor. | 

Das folgt aus einer Entscheidung des BVerfG. Die Richter stellten klar, dass 
grundsätzlich über die Frage, ob eine Äußerung als Beleidigung zu bestrafen ist oder 
von der Meinungsfreiheit geschützt ist, im Wege einer Abwägung entschieden werden 
muss. Wird die Äußerung als Schmähkritik eingeordnet, tritt demgegenüber die 
Meinungsfreiheit von vornherein zurück. Dann muss ausnahmsweise im Einzelfall nicht 
mehr abgewogen werden. Deshalb sind hinsichtlich des Vorliegens von Schmähkritik 
strenge Maßstäbe anzuwenden. Maßgeblich ist hierfür nicht einfach eine wertende 
Gesamtbetrachtung. Entscheidend ist vielmehr die Frage, ob die Äußerung einen 
Sachbezug hat. Nur wenn eine Äußerung der Sache nach allein auf die Diffamierung 
einer Person als solche, etwa im Rahmen einer Privatfehde zielt, kommt eine 
Beurteilung als Schmähung in Betracht; insoweit sind Anlass und Kontext der Äußerung 
zu ermitteln. Wenn die Äußerung hingegen wie in der Regel im Kontext einer 
Sachauseinandersetzung steht, bedarf es einer Abwägung, die die Bedeutung der 
Äußerung unter den konkreten Umständen des Einzelfalls gewichtet. 

Vor diesem Hintergrund hat das BVerfG der Verfassungsbeschwerde eines wegen 
Beleidigung Verurteilten stattgegeben, der die Verhandlungsführung einer Amtsrichterin 
mit nationalsozialistischen Sondergerichten und Hexenprozessen verglichen hatte. Dies 
war von den Fachgerichten unzutreffend als Schmähkritik eingeordnet worden, obwohl 
es sich nicht um eine reine Herabsetzung der Betroffenen handelte, sondern ein 
sachlicher Bezug zu dem vom Beschwerdeführer geführten Zivilprozess bestand. 

Quelle | BVerfG, Beschluss vom 14.6.2019, 1 BvR 2433/17, Abruf-Nr. 212294 unter 
www.iww.de. 
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